
  
 

Förderkreis Musikschule Haßloch e.V. Rainer Eckelmann Meisenweg 6, 67454 Haßloch 0 6324 81231 w w w. m u s i k s c h u l e - h a s s l o c h . d e Gläubiger-ldentifikationsnummer 
des Förderkreises: Leihvertrag 
DE23ZZZ00000358649 

Verleiher: 
Ausleiher: 

Der Förderkreis Musikschule Haßloch e.V. verleiht an Schüler/-innen der Musikschule der Gemeinde 
Haßloch bis auf Widerruf Instrumente. Ein Anspruch auf ein bestimmtes Instrument besteht nicht. 
Schülername 
Name des Erziehungsberechtigten 
Adresse 

Telefon 

Das Instrument wird ab ausgeleihen. 
Instrumentenausgabe durch die Lehrkraft: Leihgebühr: 

§ 1 Vertragsgegenstand/Instrument und entsprechende Leihgebühr für ein halbes Jahr: 
€ 
€ 

20,- Blasinstrument/Akkordeon/Keyboard € 30,- Violine/Viola/Gitarre 
40,- Cello € 60,- Klavier (incl. einmalige Stimmung) 

§ 2 Verleiher: Gemäß der Vereinbarung zwischen der Musikschule der Gemeinde Haßloch und dem Förderkreis 
Musikschule Haßloch e.V. vom 01.04.1996 erfolgt die Ausleihe der Instrumente nur durch den Förderkreis 
im Rahmen des Instrumentalbestandes. 

§ 
§ 

3 Ausleiher: 
4 Haftung: 

Instrumente werden nur an Mitglieder des Förderkreises ausgeliehen. 
Der Jahresmitgliedsbeitrag beträgt für eine Einzelperson € 8,- der Familienbeitrag € 11,- 
Der Ausleiher verpflichtet sich das Instrument sorgfältig zu behandeln und zu verwahren. 
Beschädigungen hat er der Lehrkraft unverzüglich anzuzeigen. 
Der Ausleiher haftet für den Verlust, sowie für Beschädigungen des Instrumentes. 
Instrumente werden in der Regel für die Dauer eines Semesters, bzw. eines halben Jahres gegen eine 
einmalige Leihgebühr ausgeliehen. Der Ausleiher verpflichtet sich das Instrument, in der letzten Woche 
vor Ablauf der Ausleihzeit, in ordnungsgemäßem Zustand, wie zu Beginn der Ausleihe, der unterrichtenden 
Lehrkraft zurückzugeben. Bei bestimmten Instrumenten Instrumenten kann eine längere Ausleihe erfolgen. 
Die Leihgebühr für ein Semester bzw. ein halbes Jahr wird durch SEPA-Lastschriftverfahren erhoben. 
Die Leihgebühr soll bis auf Widerruf, mindestens für jeweils ein Semester, mittels wiederkehrender 
SEPA-Lastschrift von meinem Konto abgebucht werden: 

§ 

§ 

5 Leihdauer: 

6 Fälligkeit: 

Erteilung eines wiederkehrenden SEPA-Lastschrift-Mandats bis auf Widerruf Ich ermächtige den Förderkreis Musikschule Haßloch e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels wieder- kehrender SEPA-Lastschrift die Leihgebühr für ein Instrument des Förderkreises Musikschule Haßloch e.V. einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderkreis Musikschule Haßloch e.V. auf mein Konto gezogenen SEPA-Lastschriften einzulösen. 
Kontobevollmächtigte Name,Vorname 

Straße 
PLZ, Ort 

Bank 
BIC IBAN 
Haßloch, ___ ___ 201 __ Unterschrift: 
Hinweis: Innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, kann die Erstattung des belasteten Betrages verlangt werden. 
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 


